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Schleifpapier, wasserfest

PS 11 A  
SB-verpackt Eigenschaften Anwendungsgebiete:

Bindung Kunstharz

Kornart SiC

Streuart dicht

Unterlage A-Papier

Farbe/Lack/Spachtel J

Kunststoff J

Glas/Stein K

Metall Universal K

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoff-
oberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff 
verwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge
in mm Korn Artikel-

nummer

230 x 280 240 241790

230 x 280 400 241791

Finishingpapier

PL 31 B  
SB-verpackt Eigenschaften Anwendungsgebiete:

Bindung Leim

Kornart Korund

Streuart halboffen

Unterlage B-Papier

Farbe/Lack/Spachtel J

Holz J

Metall Universal K

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für 
den Handschliff - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge
in mm Korn Artikel-

nummer

230 x 280 40 241776

230 x 280 60 241777

230 x 280 80 241778

230 x 280 120 241779

230 x 280 240 241780

Produkte SB-verpackt

 

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente à 5 Bogen

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente à 5 Bogen
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Schleifgewebe, blau

KL 371 X  
SB-verpackt Eigenschaften Anwendungsgebiete:

Bindung Leim

Kornart Korund

Streuart dicht

Unterlage X-Baumwolle

Metall Universal J

NE-Metalle J

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Flächen-Handschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge
in mm Korn Artikel-

nummer

230 x 280 40 241781

230 x 280 60 241783

230 x 280 80 241784

230 x 280 120 241785

230 x 280 240 241786

Finishingpapier

PL 31 B  
SB-verpackt Eigenschaften Anwendungsgebiete:

Bindung Leim

Kornart Korund

Streuart halboffen

Unterlage B-Papier

Farbe/Lack/Spachtel J

Holz J

Metall Universal K

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für 
den Handmaschinenschliff - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge
in mm Korn Lochform Artikel-

nummer

93 x 230 40 241732

93 x 230 60 241733

93 x 230 80 241734

93 x 230 120 241735

93 x 230 180 241736

93 x 230 40 g GL 9 241725

93 x 230 60 g GL 9 241726

93 x 230 80 g GL 9 241727

Produkte SB-verpackt

 

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente à 5 Bogen
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Breite x Länge
in mm Korn Lochform Artikel-

nummer

93 x 230 120 g GL 9 241728

93 x 230 180 g GL 9 241729

93 x 230 240 g GL 9 241730

115 x 280 40 241678

115 x 280 60 241679

115 x 280 80 241680

115 x 280 120 241681

115 x 280 180 241682

115 x 280 40 e GL 1 241670

115 x 280 60 e GL 1 241671

115 x 280 80 e GL 1 241673

115 x 280 120 e GL 1 241674

Finishingpapier

PL 31 B  
SB-verpackt Set Eigenschaften Anwendungsgebiete:

Bindung Leim

Kornart Korund

Streuart halboffen

Unterlage B-Papier

Farbe/Lack/Spachtel J

Holz J

Metall Universal K

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für 
den Hand- und Handmaschinenschliff - Sehr feines Schliffbild - 
Set: je 3 Stk. in Korn 40; 3 Stk. in Korn 80 und 4 Stk. in Korn 120 sortiert

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge
in mm Korn Lochform Artikel-

nummer

93 x 230 Mehrere Korngrößen 241738

93 x 230 Mehrere Korngrößen g GL 9 241731

115 x 280 Mehrere Korngrößen 241684

 Achtung: Fortsetzung von PL 31 B SB-verpackt, Finishingpapier

Produkte SB-verpackt

 

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente à 10 Streifen

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente à 10 Streifen
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Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K  
SB-verpackt Eigenschaften Anwendungsgebiete:

Bindung Kunstharz

Kornart Korund

Streuart halboffen

Unterlage E-Papier

Holz J

Metall Universal J

Edelstahl K

Farbe/Lack/Spachtel K

Kunststoff K

Vorteile: Hohe Zerspanungsleistung - Homogenes Schliffbild

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge
in mm Korn Lochform Artikel-

nummer

115 x 230 40 j GL 15 241663

115 x 230 60 j GL 15 241664

115 x 230 80 j GL 15 241665

115 x 230 120 j GL 15 241666

115 x 230 180 j GL 15 241667

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K  
SB-verpackt Eigenschaften Anwendungsgebiete:

Bindung Kunstharz

Kornart Korund

Streuart halboffen

Unterlage E-Papier

Holz J

Metall Universal J

Edelstahl K

Farbe/Lack/Spachtel K

Kunststoff K

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - 
Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser
in mm Korn Lochform Artikel-

nummer

96 40 X GLS 15 241656

96 60 X GLS 15 241657

96 80 X GLS 15 241658

96 120 X GLS 15 241659

96 180 X GLS 15 241660

Produkte SB-verpackt

 

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente à 10 Streifen

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente à 5 Dreiecke
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Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K  
SB-verpackt Eigenschaften Anwendungsgebiete:

Bindung Kunstharz

Kornart Korund

Streuart halboffen

Unterlage E-Papier

Holz J

Metall Universal J

Edelstahl K

Farbe/Lack/Spachtel K

Kunststoff K

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - 
Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser
in mm Korn Lochform Artikel-

nummer

115 40 Q 0 278805

115 60 Q 0 278806

115 80 Q 0 278807

115 120 Q 0 278808

115 180 Q 0 278809

115 40 V GLS 4 243219

115 60 V GLS 4 241608

115 80 V GLS 4 243220

115 120 V GLS 4 241610

115 180 V GLS 4 241611

125 40 Q 0 278810

125 60 Q 0 278811

125 80 Q 0 278812

125 120 Q 0 278813

125 180 Q 0 278814

125 40 W GLS 5 241614

125 60 W GLS 5 241625

125 80 W GLS 5 241626

125 120 W GLS 5 241627

125 180 W GLS 5 241628

150 40 U GLS 3 241649

150 60 U GLS 3 241650

150 80 U GLS 3 241651

150 120 U GLS 3 241652

150 180 U GLS 3 241653

150 40 c GLS 51 319068

150 60 c GLS 51 319069

150 80 c GLS 51 319070

150 120 c GLS 51 319071

150 180 c GLS 51 319073

Produkte SB-verpackt

 

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente à 5 Scheiben
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Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K  
SB-verpackt Set Eigenschaften Anwendungsgebiete:

Bindung Kunstharz

Kornart Korund

Streuart halboffen

Unterlage E-Papier

Holz J

Metall Universal J

Edelstahl K

Farbe/Lack/Spachtel K

Kunststoff K

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - 
Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen   
Set Scheiben: je 2 Stk. in Korn 40; 2 Stk. in Korn 80 und 2 Stk. in Korn 120 sortiert

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser
in mm Korn Lochform Artikel-

nummer

96 Mehrere Korngrößen X GLS 15 241662

125 Mehrere Korngrößen W GLS 5 241630

150 Mehrere Korngrößen c GLS 51 319072

Trennscheibe

A 60 TZ SPECIAL 
SB-verpackt Klasse SPECIAL Anwendungsgebiete:

Härte E E E E E D D

Aggressivität E E E E E D D

Standzeit E E E E E E D

Edelstahl J

Stahl J

NE-Metalle K

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe 
thermische Belastung

Durchmesser x Breite
x Bohrung in mm Form Arbeitshöchst-

geschwindigk.
Zulässige
Drehzahl

Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 1/min 257875

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 1/min 257876

Produkte SB-verpackt

 

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Sortimente = 30 Stück (Scheiben, Dreiecke)

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 1 Sortiment à 10 Trennscheiben
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
(1)	� Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder 

von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir 
in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abwei-
chender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos 
ausführen.

(2)	� Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung die-
ses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

(3)	� Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von  
§ 310 Abs. 1 BGB.

(4)	� Unsere Verkaufbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem 
Besteller.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen
(1)	� Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir 

dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen.

(2)	� An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten 
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen 
Unterlagen, die als “vertraulich” bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte 
bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen, Verpackung, Versand
(1)	� Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere 

Preise “ab Werk”.

(2)	� Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach 
Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere 
aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen, eintreten. Diese 
werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.

(3)	� Der Mindestbestellwert pro Auftrag beträgt € 150,00 (Netto-Ware). Sendungen 
mit einem Nettowarenwert über € 300,00 liefern wir frei Haus. Bei Bestellungen 
unter € 150,00 berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 15,00 pro 
Auftrag.

(4)	� Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie 
wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungstellung in der Rechnung geson-
dert ausgewiesen.

(5)	� Die Verpackung erfolgt in handelsüblicher Weise unter Berechnung der 
Selbstkosten. Bei Lieferungen mit einem Rechnungswert über € 300,00 ist die 
Verpackung frei; soweit nicht etwas anderes vereinbart worden ist. Der Besteller 
ist verpflichtet, die von uns verwandten Transport- und Umverpackungen, sofern 
er eine Rücknahme dieser Verpackungen durch uns wünscht, auf seine Kosten 
an unseren Geschäftssitz innerhalb der betriebsüblichen Zeiten zurückzugeben. 
Transport- und Umverpackungen werden nur dann von uns zurückgenommen, 
wenn sie gereinigt, frei von Fremdstoffen und nach unterschiedlichen Verpa-
ckungsmaterialien sortiert sind. Der Besteller trägt bei Nichterfüllung dieser 
Verpflichtung die uns entstandenen Mehrwertkosten für die Entsorgung.

(6)	� Die Auswahl des Transportmittels steht uns frei, soweit keine besonderen Verein-
barungen getroffen worden sind. Mehrkosten für eine vom Besteller gewünschte 
besondere bzw. beschleunigte Versandart trägt der Besteller, auch dann, wenn 
wir frachtfrei liefern.

(7)	� Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transport-
versicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller. 

(8)	� Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis 
Netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fäl-
lig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. 

(9)	 Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.

(10)	�Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem 
ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

(11)	�Wir gewähren keinen über die anwendbaren gesetzlichen Vorschriften hinaus-
gehenden Anspruch zur Rückgabe bestellter Ware.  Über eine Rücknahme auf 
Kulanzbasis entscheiden wir in jedem Einzelfall nach freiem Ermessen. Wir 
behalten uns auch die Entscheidung vor, welche Kosten der Besteller im jewei-
ligen Einzelfall zu tragen hat. Speziell für den Besteller angefertigte Ware ist 
grundsätzlich von Kulanzrücknahmen ausgeschlossen.

§ 4 Gefahrübergang 
(1)	� Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, 

spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres Werkes auf den Besteller über, es 
sei denn, dass etwas anderes ausdrücklich vereinbart worden ist.

§ 5 Lieferzeit
(1)	� Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller techni-

schen Fragen voraus.

(2)	� Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede 
des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(3)	� Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

(4)	� Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufäl-
ligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem 
Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerver-
zug geraten ist.

(5)	� Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende 
Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 
HGB ist. Ein Fixgeschäft liegt vor, wenn wir den Liefertermin in unserer Annah-
me-/Angebotserklärung Vertrag als „fix und verbindlich“ bestätigt haben. 

	� Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von 
uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller berechtigt ist geltend zu machen, 
dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

(6)	� Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug 
auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertrags-
verletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist 
uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertreten-
den vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(7)	� Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu 
vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(8)	 Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vorbehalten.

§ 6 Mängelhaftung
(1)	� Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 

HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. Zur Abwendung von Mangelfolgeschäden führt der Besteller 
vor Verwendung der Lieferware zumindest in Stichproben geeignete Testverfah-
ren durch.

(2)	� Geringfügige Farbabweichungen unserer Produkte allein stellen keinen Mangel 
dar und berechtigen nicht zur Reklamation.

(3)	� Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 
Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen 
mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung tragen wir die 
Aufwendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises. 

(4)	� Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, 
Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

(5)	� Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Scha-
densersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen, beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung 
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt.

(6)	� Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine 
wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatz-
haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(7)	� Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung 
zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. (4) auf Ersatz des vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(8)	� Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz.

(9)	� Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausge-
schlossen.

(10) �Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab 
Gefahrenübergang.

(11)	�Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB 
bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangel-
haften Sache.
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§ 7 Gesamthaftung
(1)	� Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – 

ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausge-
schlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden 
bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen delikti-
scher Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

(2)	� Die Begrenzung nach Absatz 1 gilt auch, soweit der Besteller anstelle eines An-
spruches auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendun-
gen verlangt.

(3)	� Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaf-
tung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungs-
gehilfen.

§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung
(1)	� Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlun-

gen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei vertragswidrigem 
Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach 
Setzung einer angemessenen Frist berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. 
In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir 
sind nach Rücknahme der Kaufsache  
zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf Verbindlichkeiten des 
Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen

(2) 	� Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere 
ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Dieb-
stahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 

(3) 	� Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüg-
lich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben 
können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

(4)	� Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter 
zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt) unserer Forderung ab, die ihm aus 
der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter ver-
kauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach 
der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, 
bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht ein-
zuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den verein-
nahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere 
kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist 
oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlan-
gen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(5)	� Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets 
für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) 
zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die 
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die 
unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

(6)	� Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen un-
trennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu 
den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt 
die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache an-
zusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigen-
tum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder 
Miteigentum für uns.

(7)	� Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten 
die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 9 Gerichtsstand – Erfüllungsort
(1)	� Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind 

jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

(2)	� Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts 
ist ausgeschlossen.

(3)	� Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 
Geschäftssitz Erfüllungsort. Transportklauseln in der Auftragsbestätigung dienen 
ohne ausdrücklich anderslautenden Hinweis regelmäßig nicht der abweichenden 
Festlegung des Erfüllungsortes, dies gilt auch für INCOTERMS.

(4)	� Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig sein oder werden oder 
eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen unberührt.

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.



298

Notizen



Klingspor N.V. / S.A. 
Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД 
София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o. 
Brno, Česká republika

Klingspor A/S 
Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme  
GmbH & Co. KG 
Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.  
Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S. 
Droue sur Drouette, France

Klingspor Abrasives Limited 
Worksop, Nottinghamshire  
Great Britain

Klingspor S.R.L 
Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft. 
Budapest, Magyarország

Klingspor B.V. 
Sittard, Nederland

Klingspor Schleifwerkzeuge 
Gesmbh 
Wien, Österreich

Klingspor Qingdao Ltd. 
Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive  
(Shanghai) Co. Ltd. 
Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private 
Limited 
Pune, India

Klingspor PTE LTD 
Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD 
Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO 
Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Vietnam Limited 
Ho Chi Minh City, Vietnam

Klingspor Argentina SRL 
Belén de Escobar, Buenos Aires, 
Argentina

Klingspor Abrasivos  
Industriais Ltd 
Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor  
Chile Ltda. 
Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC 
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Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos  
S.A. de C.V. 
Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc. 
Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Sp. z o.o. 
Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.  
Kozy, Polska

Klingspor România SRL 
Pantelimon, Ilfov, România

Клингспор ООО  
Москва, Россия

Klingspor d.o.o. Beograd 
Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH 
Bubendorf, Suisse

Клінгспор ТОВ 
Великі Мости, Львівська обл., 
Україна

Klingspor Abrasives 
South Africa (Pty) Ltd.  
Spartan-Kempton Park,  
South Africa

Klingspor Produkte sind mit dem oSa- Markenzeichen  gekennzeichnet

Schleifen und Trennschleifen erfordert in 
 vielen Anwendungs bereichen eine sehr hohe 
Umfangsgeschwindigkeit des rotierenden 
Werkzeuges. Diese Produkte müssen deshalb 
besonders sicher sein, um den extremen 
 mechanischen und thermischen Belastungen 
widerstehen zu können.

Es gibt leider keine weltweit verbindlichen 
Sicherheitsanforderungen für Schleifwerk-
zeuge.

Deshalb haben im Jahr 2000 verantwortungs-
bewusste  Schleifwerkzeughersteller aus 
mehreren europäischen Ländern die Organi-
sation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen 
e.V. – oSa – gegründet und setzen damit ein 
ganz klares Zeichen gegen minderwertige 

Produkte. Am oSa-Markenzeichen erkennt 
der Anwender diese Qualitätsprodukte.

Für den Hersteller und Händler bedeuten sie 
ein vermindertes Haftungsrisiko, ein Markt- 
und Wettbewerbsvorteil sowie einen Image-
gewinn.

Im Rahmen Ihres firmeninternen Qualitäts-
management systems überprüfen die Her-
steller, dass strenge Auflagen eingehalten 
und ausschließlich sichere, qualitativ hoch-
wertige Produkte hergestellt und vertrieben 
werden. Die Organisation für die Sicherheit 
von Schleifwerkzeugen e.V. bestätigt diese 
Selbstverpflichtung durch die Vergabe  des 
weltweit geschützten oSa-Markenzeichens 
an die Mitgliedsunternehmen. 

Mit dem oSa-Kennzeichen ist keine Haftungs-
übernahme durch die Organisation für die 
Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. oder 
ihre Organe für die Betriebssicherheit der 
 gekennzeichneten Produkte verbunden.

Was bedeutet oSa?
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